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Änderung der
Berufungsordnung
der Fachhochschule Aachen
vom 19. Oktober 2010

Teil I | Änderungen

In Punkt 1.4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Eine konstituierende Sitzung kann nur erfolgen, wenn ein/e Berufungsbeauftragte/r anwesend ist und ihr/ihm alle bis

dahin erarbeiteten Unterlagen und Informationen vorab vollständig zur Verfügung gestellt wurden.”

Teil II | Inkrafttreten, Veröffentlichung, Übergangsregelungen

(1) Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule Aachen (FH-Mit-

teilungen) in Kraft.

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats vom 30. September 2010.

Aachen, den 19. Oktober 2010

Der Rektor

der Fachhochschule Aachen

gez. Marcus Baumann

Prof. Dr. Marcus Baumann
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